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Vorwort

Das nachfolgende Werk erläutert in einem ersten Kapitel nach der Einfüh
rung das neue, auf seit dem 01.01.2018 abgeschlossene Bauverträge anwend
bare Baurecht. In den weiteren Kapiteln enthält das Werk Hinweise zur Ge
staltung und Abwicklung von Bauverträgen, und zwar auch solchen, bei 
denen der Auftraggeber Verbraucher ist bzw. sofern die All gemeinen Ver
tragsbedingungen für die Ausführung von Bauleistungen (VOB/B) Vertrags
bestandteil sind. Dabei richtet sich das Werk aber nicht an Juristen, für die es 
komprimiertere bzw. detaillierte Werke gibt. Insbesondere das zweite Kapitel 
über das neue Bauvertragsrecht ist weniger für den blutigen Laien verfasst, 
sondern für Personen, die bereits Vorkenntnisse im Bereich des Baurechts 
haben und dieses Werk nun dazu  verwenden wollen, ihre Kenntnisse zu 
aktualisieren. 

Die weiteren Kapitel richten sich an Bauherren sowie andere Baubeteiligte 
aufseiten des Auftraggebers, deren originäre Aufgabe die technische und 
kaufmännische Realisierung eines Bauvorhabens oder eines Teils davon ist, 
die an der Gestaltung eines Bauvertrags mitwirken und im Zuge der Ausfüh
rung an den juristischen Schnittstellen nicht gleich ihren Rechtsbeistand 
aufsuchen, sondern zunächst einmal versuchen wollen, Konflikte selbst zu 
lösen. Dieser Teil ist folglich auch nicht auf die Neuerungen aus dem seit 
dem 01.01.2018 geltenden Bauvertragsrecht beschränkt.

Generell ist zu sagen, dass es sich bei diesem Werk um keinen umfassenden 
Abriss des Baurechts handelt, viele Details und Ausnahmen also unerwähnt 
bleiben. Im Zweifelsfall ist dem Anwender daher gleichwohl zu empfehlen, 
sich nicht nur auf sein Rechtsempfinden und dieses Werk zu verlassen und 
ggf. fachkundigen Rat hinzuzuziehen. Das gilt insbesondere dann, wenn es 
darum geht, besondere vertragliche Vereinbarungen zu interpretieren, oder 
wenn schwerwiegende Entscheidungen getroffen werden sollen, wie z. B. die 
Kündigung des Bauvertrags.

Berlin, im Januar 2018 Andreas Jacob
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